
Entwurf
der

Ausführun gsbestimmungen
zti den Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages

(Stand: 20. Oktober 2005)

1. Anzeigen gem?iß verhaltensregeln sind innerhalb einer Fljst von drei Monaten nach
Erwerb der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag dem Präsidenten einzureichen ($ 1
Abs' 6 der Verhaltensregeln). Dabei sollen die entsprechenden Formbläfter verwendet
werden.

Alle Anderungen und Ergänzungen während der Wahlperiode sind innerhalb von drei
Monäten nach iluem Eintritt schriftlich mitzuteilen ($ 1 Abs. 6 der Verhaltensregeln). Fi.ir
die Mitteilung arzeigepflichtiger Einküafte ist der späteste Zeitpunkt flir den Beginn dieser
Frist der Tag des Zuflusses der Einkünfte.

2. Bei einer Anzeige der Berufstätigkeit gemäß $ 1 Abs. I Nr. l.der verhaltensregeln sind bei
unselbständigen Tätigkeiten genaue Angaben über den Arbeitgeber (Name und Anscbrift)
sowie über Art und Umfang der Tätigkeit mitzuteilen, bei selbstständigen Tätigkeitbh als
Gewerbetreibender die Art des Gewerbes sowie Name und Sitz der Firma und bei freien
Berufen und sonstigen selbstständigen Berufen eine genaue Bezeichnung des Berufs sowie
Ort oder Sitz der Berufsausübung.

3. Bdi einer Anzeige gemziß g 1Abs. 1Nr.2 und3 undAbs.2 Nr. l bis 4 der verhaltens-
' regeln sind. die Art und der Umfang der Tätigkeit sowie Name und Anschrift des

verfagspartners; des untemehmens oder der organisation mitzuteilen. Soweit es sich
nicht um allgemein bbkannte Untemehmen oder Organisationen handeli, ist eine kurze
Algabe zu ihrem Tätigkeitsbereich erforderlich.

verfagspartner von Freiberuflem urtd selbstständigen sind nur anzuzeigen, soweit die
Brutto-Einki.infte aus einer oder rnehreren Vertragsbeziehungen mit diesem
Vertagspartner die in $ 1 ,\bsatz 3 der Verhaltensregeln genannten Beträge übersteigen.

4. Tätigkeiten gem:iß $ 1 Abs. 1 der verhaltensregeln, die bei Erwerb der Mitgliedschaft im
Deutschen Bundestag seit mindestens zwei Jahren nicht mehr ausgeübt werden, bleiben bei
der Anzeigepfl icht unbeflcksichtigt.

5. Bei einer Anzeige gemäß $ I Absatz 2 Nr. 5 der Verhaltensregeln ist der wesentliche Inhalt
der Vereinbarung mitzuteilen.

6. Aueigepflichtig gemäiß g 1 Absatz 2 Nr. 6 der Verhaltensregeln ist nur die Beteiligung an
einer Gesellschaft., deren Zweck darauf gerichtet ist, ein untemehmen zu betreiben. Ein
Untemehmen iri diesem Sinrie ist eine auf Dauer angelegte organisatorische Einheit, in der
mit Gewinnezielungsabsicht Güter oder Dienstleistungen erstellt werden.

Eine Beteiligung an einer solchen Kapital- oder Personengesellschaft ist anzeigepflichtig,
wenn dem Mitglied des Bundestages mehr als 25 Vo der Stimmrechte zustehen.



7. Die Anzeige eines Mitglieds des Bundestages, das ein gesetzliches Zeugnis-
verweigerungsrecht oder eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht geltend machen kann,
muss nicht die gemäß Nr. 3 der Ausführungsbestimmungen erforderlichen Angaben über
den Vertragspartner bzw. Aufoaggeber.enthalten. Es genügen insoweit Angaben über die
konkrete Art der Tätigkeit in dem einzelnen Vertags- oder Mandatsverhli.ltnis.

8 Die Anzeigepflicht fi.ir Rechtsanwälte gemziß $ 2 der Verhaltensregeln entfüllt, wenn das
Honorar den Betrag von t 000 Euro nicht übersteigt.

9. Mehrere spenden desselben spenders sind anzeigepflichtig, wenn sie im Jahr den Betrag
von 5000 Euro übersteigen.

Eine Spende, die ein Mitglied des Bundestages als Parteispende entgegennimmt und gegen
erne entsprechende Quittung an seine Partei weiterleitet, ist nicht anzeigepflichtig. Die
Rechenschaftspflicht der Partei bleibt in diesem Fall unberührt.

10. Einer Arueige bei Gastgeschenken bedarf es nicht, wenn der materielle wbrt des
Gastgeschenkes 200 Euro nicht übersteigt.

Liegt der Antrag eines Mitgiieds des Bundestages vor, ein ausgehändigtes Gastgeschenk
gegen Bezahlung des wertes behalten zu wollen, stellt der präsident den wert fest;
maßgeblich ist im Regelfall der Verkehrswert. An die Bundeskasse zu entrichten ist der so
ermittelte Gegenwert unter Abzug des Betrages von 200 Euro.

1 1 . Arzeigen gemziß verhaltensregeln, die ein Mitglied des Bundestages eingereicht hat,
werden nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Bundestae
vemichtet, es sei denn, das ehemalige Mitglied hat um überlassung der unterlagei
sebeten.



vom 26. Juni 1987 (BGBI. I S. 1 757), zuleta
geZindert durch Bekanntmachung vom 23.
Oktober 2002 (BGBI. i S. 4208)

1 .
Satz I Anzeigen gemäß Verhaltensregeln
sind innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Erwerb der Mitgliedschaft im Deut-
schen Bundestag dem Präsidenten einzu-
reichen.

l .
Satz 1 (unverändert, jedoch mit dem
Klammerzusatz:)

,,($ 1 Abs. 6 der Verhaltensregeln)"

Satz 2 Dabei soll das entsprechende Forr,n-
blatt verwendet werden.

Satz 2 Dabei sollen die entsprechenden
F o r mb l dtt e rt erwendet werden

Satz 3 Angaben, die nicht zur Veröffentli-
chung vorgesehen sind. können auch in
Briefform gemacht werden.

Satz 3 -alt- (enrftillt)

Satz 4 Aile Änderungen und Ergänzungen
während der Wahlperiode sind spätestens
vier Wochen nach ihrem Eintritt mitzuteilen.

Satz 3 -neu- Aile Alderungen und
Ergänzungen während der Wahlperiode sind
innerhalb yon drei Monaren nach ihrem
Eintitl s c hr ift I i cft mitzuteilen
6 I Abs. 6 der Verhaltensregeln).

Safz 4 -neu- Für die Mitteilung
anzeigepflichtiger Einkunfte ist der spciteste
Zeirpunld fär den Beginn dieser Frist der Tag
des Zuflusses der Einkünfte.

2.
Bei einer Anzeige der Berufstätigkeit gemäß
$ 1 Abs. I Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 der
Verhaltensregeln sind bei unselbständigen
Tätigkeiten genaue Angaben über den
Arbeitgeber Qrtrame und Anschrift) sowie
über Art und Umfang der Tätigkeit
mitzuteilen, bei selbstZindigen Tätigkeiten als
Gewerbetreibender die Art des Gewerbes
sowie Name und Sitz der Firma und bei
freien Berufen und sonstigen selbstZindigen
Berufen eine genaue Bezeichnung des Berufs
sowie Ort oder Sitz der Berufsausübung.

1

Bei einer Anzeige der Berufstätigkeit gemäß
$ I Abs. 1 Nr. 1 der Verhaltensregeln ...

("und Abs. 2 Nr. 1" entftillt;
i. Ü. unverlindert)

Ausführun gsbestimmungen
zu den

Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestases



3.
Satz 1 Bei einer Arzeige gemriß g 1 Abs. I
Nr. 2 und 3 und Abs. 2 Nr. 2 bis 5 der
Verhaltensregeln sind die Art der Tätigkeit
sowie Name und Anschrift des Untorneh-
mens oder der Organisation mitzuteilen.

Untemehmens oder der Organisation
mitzuteilen.
(Hinwdis: Der Umfang körurte mit Blick auf
$ 44 a Abs. I S.1 -Mandat im Mitrelpunkt-
und Abs. 2 S.3 -angemessenes Entgelt-
Abgeordnetengesetz von Interesse sein)

Satz'2 Soweit es sich nicht um algemein
bekannte Untemehmen oder Organisationen
handelt, ist eine kurze Angabe zu ihrem
Tätigkeitsbereich erforderlich.

(unver?indert) -----7

Satz 3 -neu- Vertragspartner von
Freiberuflern und Selbstständigen sind nar
anzuzeigen, soweit die Brutto-Einkünfte aus

Satz, 2

4.

3,

Bei einer Arzeige gemäß g 1 Abs. i Nr. 4
und Abs. 2 Nr. 8 der Verhaltensregeln ist der
wesentliche inhalt der Vereinbarune
mitzuteilen.

Bei einer Anzeige gemäß g 1 Abs. 2lVr. 5
der Verhaltensregeln ...

r '  i 1(r. u. unverano ert.)



6.
In Aazeigen gemäiß g 1 Abs. 2 Nr. 6 der
Verhaltensregeln sind Name und Anschrift
des Vertragspartners sowie der Gegenstand
der Täti gkeit mitzuteilen.

(entfiillt - siehe unter 3, (neu))

7.
Safz I In Anzeigen gemziß g 1 Abs. 2 Nr. 7
der Verhaltensregeln sind die Art der
Tätigkeit sowie Name und Anschrift des
Auftraggebers mitzuteilen.

(entftillt - siehe unter 3. (neu))

Satz 2 Die Anzeigepflicht für die Erstath:ng
von Gutachten, fiir publizistische und
Vorhagstätigkeiten entfüllt, wenn das Entgelt
filr eine odei mehrere Tätigkeiten 3000 Euro
irn Monat oder 1 8000 Euro im Jahr nicht
übersteigt.

(entfiillt - siehe
$  1 A b s . 2  N r .  I  S . 3  V R )

Satz I Eine Beteiligung an einer Kapital-
oder Personengesellschaft. ist
anzeigepflichtig, wenn dem Mitglied des
Deutschen Bundestages mehr als 25 % der I
Stimmrechte zustehen. I

Satz 2 Unabhängig davon ist eine Betei-
ligung an einer Personengesellschaft immer
dann anzeigepflichtig, werur der nach den
Grundsätzen des Bewemrngsgesätzes
festgestellte Wert der Beteiligung den Jah-
resbetrag der Abgeordnetenentschädigung
gemziß $ 11 Abs. 1 des Abgeordnetenge-
setzes übelsteist.

Satz2 -alt-
(entftillt wegen praktischer Probleme der
Bewernrng)



9.
Soweit die Verhaitensregeln die Arzeige der
Höhe der Einktinfte vorsehen, sind die
entsprechenden Brutto-Bezüge
(einschließlich z. B. von Aufuandsent-
schädigungen, Gratifikationen, Tantiemen
und Sachzuwendungen) mitzuteilen. .

(entftillt - siehe $ 1 Abs. 3 s. 2 vR)

I0 .
Satz 1 Einktinfte aus Tätigkeiten gemriß g 1
Abs. 2 Nr. 2 bis S der Verhaltensregeln sind
arzuzeigen, wenn sie aus einer oder
mehreren Tätigkeiten 3000 Euro im Monat
oder 18000 Euro im Jahr übersteisen.

(en t f : i l l t  -  s ieheg lAbs .3S.  l \ rR)

Satz 2 Bei der Arzeige ist die Höhe der
Einkünfte für jede einzeine anzeigepflichtige
Tätigkeit mitzuteilen.

(entfüllt, da ohnehin keine Suinmenbildune
mehr stattfindet)

7, -neu-

Satz I
Die Aweige eines Mitglieds des
Bundestizges, das ein gesetzliches
Zeugnisverweigerungsrecht oder eine
gesetzliche Verschwiegenheitspflicht gel-
tend machen kann, muss nicht die gemr)!3
Nr. 3 der Ausführungsbestimmungen
erforderlichen Angaben über den
Vertragspartner bzw. Aufraggeber
enthalten.

Satz 2
Es genügen insoweit Angaben über die
konkrete Art der Tcitigkeit in dem
einzelnen Vertragst oder Mandats-
verhriltnis.

1 t .
Die Arzeigepflicht für RechtsaawZilte gemliß
$ 2 der Verhaltensregeln entflillt, wenn das
Honorar den Betrag von 3000 Euro nicht
übersteiet.

Die Anzeigepfl icht für Rechtsanwälte gemäß
$ 2 der Verhaltensregeln entfüllt, wenn das
Honorar den Betag von 1000 Ewo nicht
übersteist..



t2.
Satz 1 Mehrere Spenden desselben Spen-
ders sind anzeigepflichtig, wenn sie im JaIr
den Betrag von 5000 Euro übersteigen.

q

Satz 1 (entspricht unverZindert L2. Satz 1
(alt))

13:

Satz 1 Eine Spende, die ein Mitglied des
Deutschen Bundestages nachweislich an
seine Partei weiterleitet, ist nicht anzei-
gepflichtig.

(noch 9.)

Satz 2 Eine Spende, die ein Mitglied des
Bundestages als Parteisppnde entgegen-
nimmt und gegen eine entsprechende
Quittung an seine Partei weiterleitet, ist nicht
anzai  c-- f l  i^h+i  -

(Hinweis: Verdeutlichung, dass es sich
hierbei unverändert um eine Spende des
Dritten, nicht eine Spende des Abgeordneten
an die Partei handeln soll.)

Satz 2 Die Rechenschafupflicht der Partei
bleibt in diesen Fall unbertihrt.

(entspricht unverändert 13. Satz 2Safz 3
(alt))

Satz 2 Einer Anzeige bei Gastgeschenken
bedarf es nicht, wenn der materieile Wert des
Gastgeschenkes 200 Euro nicht übersteigt

10.

Sab 1 (unverrindert)

S^tz 2 Liegt der Antrag eines Mitgliedß des
Bundestages vor, ein ausgehdndigtes
Gastgeschenk gegen Bezahlung des Wertes
behalten zu wollen, stellt der Präsident den
Wert fest; mafgeblich ist im Regelfall der
Verkehrswert.

Sttz. 3 An die Bundeskasse zu entrichten isl
der so ermittelte Gegenwert unter Abzug des
.setages von ZUU Luro.

14.
Anzeigen gemziß Verhaltensregeln, die ein
Mitglied des Deutschen Bundestages
eingereicht hat, werden fünf Jake nach
seinem Ausscheiden aus dem Deutschen
Bundestag aufbewahrt ünd danach dem
ehemaligen Mitglied überlassen oder
vernichtet.

10.
Alzeigen gemäß Verhaltensregeln, die ein
Mitglied des Bundestages eingereicht hat,
werden nach Ablauf von fünf Jahren nach
dem Ausscheiden ais dem Bundestag
vernichtet, es sei denn, das ehemalige
Mitgligd hat um Uberlassung der [Jntbrlagen
gebeten.

(llinweis: Verdeutlichung, dass die
Abgeordneten für eine Überlassung die
Initiative ergreifen müssen)



ls.
Ermittlungen gemäiß $ 8 Abs. I
Verhaltensregeln werden vom Präsidenten
nach pflichtgemäßem Ermessön oder auf
Verlangen des betroffenen Mtgliedi des
Deutschen Bundestages durchgeführt.

(entFrillt, da $ 8 VR insoweit jetzt eine
erschöpfende Regelung bietet


